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1.8.4
Abschlussreisen

· Jede (Klassen-) Lehrperson kann am Ende der 4.Klasse eine Abschlussreise  durchführen.

· Die Abschlussreise findet in der letzten Schulwoche max. 3 Tage von Mo bis Mi statt (Abreise am Sonntagabend erlaubt).
· Das Reiseziel ist frei wählbar, die Reise muss aber ohne Flugzeug erfolgen.*

· Die Reise muss von mindestens einer Lehrperson und einer weiteren erwachsenen Person begleitet werden.
· Findet die Abschlussreise in der Schweiz oder in der Region Oberrhein statt, kann sie als Schulreise abgerechnet werden. Es wird aber nur eine Schulreise oder Abschlussreise pro Klasse finanziert. Für diese Abschlussreise wird das Formular 1.8.6 &1.8.7 der SL eingereicht. 
· Abschlussreisen ins Ausland (Ausnahme Region Oberrhein) müssen durch Eltern, Kuchenverkauf etc. finanziert werden. (Es gibt keinen Kantonsbeitrag und keine Lektionenaufstockung). Für diese Abschlussreise wird nur das Formular 1.8.6  der SL eingereicht. 
· Für die SchülerInnen besteht kein Anrecht auf eine Reise am Ende der 4.Klasse, falls keine LP diese Reise unterstützt ( z.B. aus disziplinarischen Gründen).

* Konventsbeschluss vom 1.12.08
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